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1. Gegenstand und Durchführung des Vertrages 
 
1.1 Es bestehen ausschließlich vertragliche Beziehungen zwischen der Awiero 
GmbH (nachfolgend auch „Verleiher“ genannt) und dem Kunden (nachfolgend 
auch „Entleiher“ genannt).  
 
1.2 Wir stellen Ihnen unsere Mitarbeiter auf der Grundlage eines Rahmenar-
beitnehmerüberlassungsvertrages bzw. Arbeitnehmerüberlassungsvertrages 
(jeweils nachfolgend AÜV genannt) und unseren nachstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zur Verfügung. 
 
1.3 Unsere AGB gelten ausschließlich, auch für zukünftige Verträge, Leistun-
gen und Angebote, selbst wenn diese nicht nochmals gesondert vereinbart 
werden. Ihre gegebenenfalls hiervon abweichenden Geschäftsbedingungen 
sind ausgeschlossen, auch wenn wir ihrer Geltung nicht gesondert widerspre-
chen. 
 
1.4 Während des Einsatzes bei Ihnen arbeiten unsere Mitarbeiter unter Ihrer 
Aufsicht und Anleitung und sind zur Geheimhaltung aller vertraulichen Ge-
schäftsangelegenheiten verpflichtet. Ihnen steht das arbeitsvertragliche Wei-
sungs- und Aufsichtsrecht gegenüber unseren überlassenen Arbeitnehmern 
zu. Über Änderungen der Tätigkeit, Arbeitszeit, Tätigkeitsort oder Einsatzdauer 
haben Sie uns im Voraus zu unterrichten und müssen diese mit uns vereinba-
ren. Die überlassenen Mitarbeiter sind nicht berechtigt, von den im AÜV 
getroffenen Vereinbarungen abzuweichen. 
 
1.5 Wir wählen unsere Mitarbeiter sorgfältig nach dem von Ihnen beschriebe-
nen Anforderungsprofil aus. Stellen Sie innerhalb der ersten 4 Stunden nach 
Arbeitsaufnahme unseres Mitarbeiters fest, dass dieser für die vorgesehene 
Tätigkeit nicht geeignet ist, werden bis zu 4 Arbeitsstunden nicht berechnet. 
 
1.6 Während des laufenden Einsatzes sind wir berechtigt, überlassene Mitar-
beiter abzuberufen und durch andere Mitarbeiter zu ersetzen.  
 
1.7 An unsere Mitarbeiter dürfen keine Geldbeträge ausgezahlt werden. Das 
gilt auch für Löhne oder Reisekostenvorschüsse. 
 
2. Pflichten von Awiero und Kunde  
 
2.1 Wir verpflichten uns, unseren Arbeitgeberpflichten nachzukommen, d.h. 
arbeits-, sozial- und lohnsteuerrechtliche Bestimmungen einzuhalten. 
 
2.2 Sie verpflichten sich, die für Ihren Betrieb geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten des Arbeitsschutzgesetzes (Arbeitssicherheit und Arbeitszeit) einzuhalten, 
mit der Arbeit verbundene Gefährdungen und dafür erforderliche Arbeits-
schutzmaßnahmen zu ermitteln, zu dokumentieren und unsere Mitarbeiter vor 
Beginn der Arbeit über die für den jeweiligen Arbeitsplatz geltenden Unfallver-
hütungsvorschriften zu unterrichten und erforderliche Sicherheitsausrüstung 
und Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. Zur Überprüfung der Einhaltung 
der Arbeitssicherheitsmaßnahmen an den Tätigkeitsorten unserer Mitarbeiter 
gestatten Sie uns den Zugang. Bei einem Arbeitsunfall unserer Mitarbeiter sind 
wir unverzüglich zu informieren, und falls der Unfall meldepflichtig ist, ist von 
Ihnen und uns eine Unfallmeldung gemäß § 193 SGB VII zu erstellen.  
Für eine eventuell notwendige Mehr- und Sonntagsarbeit werden Sie für die 
behördliche Zulassung Sorge tragen. Die außergewöhnlichen Gründe für die 
Mehrarbeit geben Sie uns unverzüglich bekannt. 
 
3. Abrechnung 
 
3.1 Sie verpflichten sich, wöchentlich die Ihnen von unseren Mitarbeitern 
vorgelegten Stundennachweise zu prüfen und rechtsverbindlich durch Unter-
schrift durch einen vertretungsberechtigten Bevollmächtigten zu bestätigen. 
Können Stundennachweise am Einsatzort keinem Bevollmächtigten von Ihnen 
vorgelegt werden, so sind unsere Mitarbeiter zur Bestätigung berechtigt. 
 
3.2 Maßgebend für die Abrechnung ist der im AÜV jeweils vereinbarte Stun-
densatz zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Kosten für die Gestellung 
von Werkzeugen und sonstigen Arbeitsmitteln sind im Stundensatz nicht 
enthalten, d.h. Werkzeuge und sonstige Arbeitsmittel sind von Ihnen kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. 
 
3.3 Rechnungen werden Ihnen wöchentlich übersandt. Sie sind sofort fällig 
und ohne Abzug zu bezahlen. Bei nicht fristgerechter Zahlung geraten Sie 
auch ohne Mahnung in Verzug und schulden uns die gesetzlichen Verzugszin-
sen gemäß § 247 BGB und Artikel 3, Richtlinie 2000/35/EG. 
 
3.4 Die regelmäßige Arbeitszeit unserer Mitarbeiter bei Ihnen entspricht der im 
AÜV vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit. Arbeitsstunden, die über die 
vereinbarte Arbeitszeit hinausgehen, sowie Schicht-, Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsstunden etc. werden mit Zuschlägen berechnet, deren Höhe gesondert 
vereinbart werden.  
 

4. Vermittlung / Übernahme 
 
4.1 Übernehmen Sie während eines Überlassungsverhältnisses oder unmittel-
bar im Anschluss daran einen unserer Mitarbeiter, so gilt dieses als Vermitt-
lung.  
 
4.2 Für diese Vermittlung sind wir berechtigt, ein Vermittlungshonorar gemäß 
folgender Staffel zu berechnen: 
 - bei Überlassung von über 6 Monaten  kein Honorar 
 - bei Überlassung von über 2 bis 6 Monaten  1.800,00 € 
 - bei Überlassung von bis zu 2 Monaten  2.560,00 € 
   jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Für die reine Vermittlung von Arbeitskräften ohne Arbeitnehmerüberlassung 
gilt ein Vermittlungshonorar von 3.000,00 € zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. 
 
4.3 Alle vorstehenden Vermittlungshonorare sind mit Abschluss des Arbeits-
vertrages zwischen Ihnen und unserem überlassenen Mitarbeiter / unserer 
vermittelten Arbeitskraft fällig. 
 
5. Ausfall der Mitarbeiter / Höhere Gewalt 
 
Treten außergewöhnliche Umstände ein, die bei Vertragsabschluß nicht 
vorhersehbar waren und die eine ordnungsgemäße Vertragsdurchführung 
durch uns erschweren bzw. gefährden, behalten wir uns Änderungen oder 
Absagen vor. Die Gefahrtragung liegt in diesen Fällen bei Ihnen, und Scha-
densersatzansprüche sind ausgeschlossen.  
 
6. Haftung 
 
6.1 Wir haften nur für die fehlerfreie Auswahl unserer Arbeitnehmer für die 
vertraglich vereinbarte Tätigkeit. Die Haftung beschränkt sich auf Schäden, die 
durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Auswahlverpflichtung 
entstehen. Für weitergehende Schäden haftet der Verleiher nicht. 
 
6.2 Beanstandungen, soweit diese nicht durch Punkt 1.5. geregelt sind, müs-
sen unverzüglich geltend gemacht werden. Werden uns Beanstandungen nicht 
innerhalb von 1 Woche nach ihrem Entstehen gemeldet, sind sämtliche An-
sprüche ausgeschlossen.  
 
6.3 Wir haften für berechtigte und rechtzeitig geltend gemachte Beanstandun-
gen nur auf Nachbesserung.  
 
6.4 Wir haften insbesondere nicht für von unseren überlassenen Arbeitneh-
mern verursachte Schäden oder Schlechtleistungen. Die überlassenen Arbeit-
nehmer sind weder unsere Erfüllungs- noch Verrichtungsgehilfen. 
 
6.5 Unsere Haftung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn überlassene 
Arbeitnehmer mit Wertgegenständen, Geldangelegenheiten oder ähnlichen 
Angelegenheiten betraut werden, es sei denn, dass ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart ist. 
 
6.6 Der überlassene Arbeitnehmer ist zum Inkasso nicht berechtigt. Wir haften 
daher nicht für Schäden, die dadurch verursacht werden, dass überlassene 
Arbeitnehmer mit Geldangelegenheiten, wie Kassenführung, Verwahrung und 
Verwaltung von Geld sowie Wertpapieren und ähnlichen Geschäften betraut 
werden. 
 
6.7 Eine Freistellung des Verleihers durch den Entleiher im Zusammenhang 
mit Ansprüchen, die durch dritte Personen in Verbindung mit der Ausführung 
der vom überlassenen Arbeitnehmer durchgeführten Arbeiten erfolgen sollten, 
gilt ausdrücklich als vereinbart. 
 
7. Anpassungsklausel 
 
Wir behalten uns vor, bei Veränderungen der gesetzlichen oder tariflichen 
Bestimmungen bzw. Stundentarife die vereinbarten Vertragsbedingungen den 
Änderungen anzupassen.  
Das Gleiche gilt, wenn Mitarbeiter gegen andere mit höherer Qualifikation 
ausgetauscht werden bzw. Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, eine 
Kostensteigerung verursachen. 
 
8. Schlussbestimmungen 
 
8.1 Sie sind zur Aufrechnung oder Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechtes nur berechtigt, wenn es sich um unbestrittene oder gerichtlich aner-
kannte Ansprüche handelt. 
 
8.2 Sollten einzelne Bestimmungen des AÜG oder dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dieses 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Für diesen Fall gilt diejenige 
wirksame Bestimmung als vereinbart, welche der unwirksamen Klausel nach 
Sinn und Zweck am nächsten kommt.  
 
8.3 Nebenabreden oder Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform.  
 
8.4 Ausschließlicher Gerichtstand für alle beiderseitigen Ansprüche aus dem 
AÜV ist Langenfeld. 


